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Vom herrschaftlichen Bräuhaus zu Haigerloch 
und feinem Bier

Als im 17. Jahrhundert das Brauereigewerbe einen raschen 
Aufschwung nahm und man feine Bedeutung als Steuer« und 
Einnahmequelle ersannt hatte, gingen Diele Landesherren 
dazu über, auf eigene Rechnung bas viel begehrte Bier herzu- 
stellen. So hatte auc Haigerloc bald feine „Bräustatt", in bie 
um 1800 herum fast alle Wirtschaften ber Herrschaft gebannt 
waren. Das Biersieden mürbe jetzt aber nicht mehr in eigener 
Verwaltung besorgt, vielmehr bie Brauerei an einen Bestän- 
bei verpachtet. Daß biefe oft nicht in ber ßage waren, ihre 
Banntunden zu bedienen ober hin unb mieber einen nicht 
näher zu beschreibenden „Stoff" lieferten, mag aus folgendem 
erhellen: Im März 1811 würbe ber Wirt Friedrich Schellham- 
mer zu Heiligenzimmern angezeigt, aus bem Ausland Bier 
bezogen zu haben. Bei feiner Vernehmung erklärte Sch., daß 
er feinen Knecht schon viermal mit bem Fuhrwerk ins herr- 
schaftliche Bräuhaus geschickt habe, um Bier zu holen! Jedes- 
mal fei er leer zurückgekommen, weil er nie habe Bier erhal- 
ten sönnen. Vom jetzigen Beständer habe er erst zwei Faß be- 
zogen, moüon bas eine so schlecht gewesen fei, daß er es habe 
nur zur Hälfte ausschenken sönnen. Um feine Gäste nicht fort« 
schicken zu müssen, fei er gezwungen gewesen, vom nahen 
Bernstein Bier zu holen. Bemerkt fei, daß Bernstein 20 Minu- 
ten entfernt ist, Haigerloc bagegen 21/2 Stunden. Das Bern- 
fteiner Bier, brei Faßz, habe er ordnungsmäßig verzollt, ben 
Eimer zu 4 Kreuzer! Da nun um dieselbe Zeit ber Bernstein’ 
sche Brauereibeständer Anton Pfeffer abgezogen war unb in 
Heiligen:zimmern bie Wirtschaft feines Schwiegervaters über« 
nommen hatte, fam biefer in Verdacht, heimlic Bier gesotten 
zu haben. Bei einer Haussuchung fanb bie Behörde auc ein 
Faß Bernsteiner Bier, ein Viertel Malz, einen neuen Brannt- 
weinhafen oon 50—60 Maß Inhalt unb einige Kolben Brannt

wein. Pfeffer gab an, bei feinem Abzug von Bernstein brei 
württ. Eimer Braunbier unb etwas Bernsteiner Wein mitge« 
bracht zu haben, „welche ihm bei ber Abfuhrung mit bem jetzi- 
gen ächter noc eigentümlich zugekommen feien, unb bie er 
daselbst nicht mehr habe verschleiszen sönnen". Er habe aber 
sowohl beim Fürstl. Oberamt wie Rentamt um bie Erlaubnis 
nachgesucht, bas mitgebrachte Bier in feiner Wirtschaft zu Hei- 
ligenzimmern verzapfen zu bürfen, fei aber bei beiben Stellen 
abgewiesen worden. Daraufhin hätte er beim herrschaftl. Bräu- 
haus Bier bestellt, aber feines erhalten sönnen. Nachdem er sich 
wiederholt, aber immer vergebens in Haigerloch um Bier be« 
müht habe, hätten ihm schliesslich bie Beständer selbst zu er« 
fennen gegeben, er möge sein eigenes Bier ausschenken, bis 
sie ihm Herrschaftsbräu liefern sonnten. Mittlerweile habe er 
auc zwei Faß erhalten. Ihr Inhalt sei aber so schlecht ge= 
wesen, daß er dieses Bier mit feinem hätte 
mischen müssen. Zur Zeit habe er wieber ein gäschen 
zu Hause, bas aber so biet fei, „b a s man mit feiner 
$ u g e I b ü c s dadurc [chieszen könnte! Er habe 
übrigens bie ersten mie bie letzten Fässer bem Beständer zu- 
rückschicken wollen, ber aber habe ihn ersucht, ihm biefen Spott 
nicht anzutun! So fei er abermals gezwungen gewesen, Bier 
vom Bernstein zu beziehen, nämlich das Faß, das man in 
feinem Hause gefunben habe. — Vom Ausgang ber Sache 
interessiert uns nur noch, ba^ bie Hochfürstl. Regierung bem 
Rentamte zu Haigerloc genaue Obsorge über bas herrschaftl. 
Bräuhaus zu bem Ende anempfohlen hat, daß bie Bann- 
f u n b e n f ü n f t i g mit hinlänglichem unb g u = 
t e m Bier zu versehen feien. Dagegen fei streng darauf zu 
achten, daß anderwärts fein Bier abgenommen werbe!

M. Sch.

Stiftung des Sterbeglöckleins in Kalthofen anno 1760
Von Dr. D. G I a e f e r = Salem

Alldieweilen in ber pfarrey Ligerstorf einmahlen bie ge= 
wohnheit gewesen, daß man beren abgestorbene gleich nach 
ihrem Hin cheiden mit einer glockhen bie scheydung gelitten, 
ein solches auch ohne eigne Bezahlung bem Meszmer (weber 
es in feinen alten Meszmer Obligationen nicht einoerleibt ist) 
keineswegs hat fönen aufgebürbet werben: also hat Joseph 
Antonius Humber ger von Schernegg gebürtig, des 
hohen teutschen Ordens priefter unb Kaplan in ßiggerstorf 
allvordricht zur Vermehrung der Ehre Gottes, Mariae ber 
jungfräulichen Unbefleckten göttlichen Muther, ber heiligen

Kirchen Patronen Cosmo unb Damiani, aller pfarrkinder hei- 
liger Schutzengel und heiligen Namens Patronen zur Chr u. 
Glory, besonders aber auch bereu im Fegfeuer armselig leiben« 
ben Seelen aus besagter Bfarrey ßiggerstorff zur Hilf u. Trost 
eine Stiftung oor ber Scheydung zu leuthen gemacht unb 
hierdurch feine wahrhafte lieb gegen feine im Herzen geliebten 
Landleythen an Tag zu legen, unb bero seelen hierdurch so- 
halb möglich gleich nach ihrem abfterben in Himmel 311 brin« 
gen. So hat besagter Kaplan Ramberger ber Gemeind Kalc- 
ofen unb ßiggerstorf 10 gulben, sage zehn gulben gelt oor« 
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